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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die zuständige WAK-SR teilte im Frühling 2022 die Ansicht von Motionär Stöckli (sp, BE),
dass es bei vielversprechenden Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit und
Digitalisierung im Tourismussektor an langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten fehle.
Die derzeit geltende Regelung von Innotour erlaube nur Anschubfinanzierungen und
ermögliche keine ausreichende, langfristige Vernetzung zwischen den vielen – teilweise
kleinen – Akteuren. Die Kommission beantragte das Anliegen zusammen mit einer
Motion Cottier (fdp, NE; Mo. 21.3278), welche ein nachhaltiges
Unterstützungsprogramm für den Schweizer Tourismus forderte, deshalb zur Annahme.

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat sodann die beiden Motionen
zusammen. Während er die Motion Cottier, die auch vom Bundesrat unterstützt worden
war, stillschweigend guthiess, nahm er die Motion Stöckli mit 29 zu 4 Stimmen bei 5
Enthaltungen an. Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW) erläuterte erneut den
Standpunkt der Kommission, dass Projekte nur durch eine langfristige Finanzierung
auch nachhaltig sein könnten. Bei einer Anschubfinanzierung drohe, dass die
verwendeten Bundesgelder nicht effizient eingesetzt würden, falls das Projekt aufgrund
fehlender Mittel nicht weitergeführt werde. Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärte
hingegen, dass es nicht Aufgabe des Bundes sei, touristische Infrastrukturen auf die
lange Frist zu finanzieren. Er sah den Aspekt der Nachhaltigkeit darin, dass auch die
Akteure selber zum Erfolg beitragen müssten. Wenn ein Projektstart erfolgreich
verlaufe, könne zudem im Rahmen von Innotour eine Unterstützung für ein darauf
aufbauendes Projekt beantragt werden. Eine langfristige Finanzierung würde des
Weiteren dazu führen, dass nur einige wenige Projekte durchgeführt werden könnten
und viele andere Projekte das Nachsehen hätten, argumentierte Parmelin weiter.
Diesem Votum folgend und somit gegen die Ausschüttung neuer Subventionen im
Tourismusbereich stimmten schliesslich nur die drei SVP-Ständeräte Hansjörg Knecht
(AG), Werner Salzmann (BE) und Jakob Stark (TG) sowie der Parteilose Thomas Minder
(SH) gegen die Motion. Der Vorstoss ging damit an den Nationalrat. 1

MOTION
DATUM: 14.06.2022
MARCO ACKERMANN

Der Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes über die Förderung von Innovation,
Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus war im Ständerat unbestritten.
Einstimmig folgte die kleine Kammer in der Wintersession 2022 dem Antrag ihrer WAK,
wonach einerseits der Bundesanteil bei Innotour-Projekten von 2023 bis 2026 erhöht
und andererseits der dazugehörige Zusatzkredit von CHF 5 Mio. für das Jahr 2023
gesprochen werden soll. Wie Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW) erklärte,
würden die finanziellen Mittel für die späteren Jahre im Rahmen der Botschaft über die
Standortförderung 2024–2027 beantragt werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2022
MARCO ACKERMANN

Die bundesrätliche Botschaft zur Standortförderung für die Vierjahresperiode
2024–2027 kam in der vorberatenden WAK-NR gut an. Die Botschaft beinhaltete sechs
Finanzierungsbeschlüsse (zwei Verpflichtungskredite und vier Zahlungsrahmen) für die
Standortpromotion, für die Exportförderung, für Innotour, für E-Government-
Aktivitäten im Sinne von KMU-Entlastungen, für Finanzhilfen an Schweiz Tourismus und
für die Einlage in den Fonds für Regionalentwicklung. Zudem soll als siebtes Element die
Umsetzung der Neuen Regionalpolitik mit dem Mehrjahresprogramm 2021–2031
festgelegt werden. Während die mitberichtende FK-SR Anträge zur Kürzung der
Beiträge in der Höhe von CHF 30.83 Mio. stellte, forderten diverse Minderheiten in der
WAK-NR höhere Beiträge für die genannten Bereiche. Die Kommissionsmehrheit
beantragte ihrem Rat jedoch, die Beiträge weder zu kürzen noch zu erhöhen und damit
den bundesrätlichen Plänen in der Höhe von CHF 646.13 Mio. zu folgen. 

In der Sommersession 2023 beriet der Ständerat als Erstrat das Paket zur
Standortförderung 2024–2027. WAK-Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW)
erläuterte zu Beginn, dass die sieben Entwürfe von grosser Tragweite seien, um die
touristische Förderung weiterzuführen und auszudehnen. Für verschiedenste
Landesteile sei der Tourismus eine systemrelevante Branche und aufgrund vieler

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.04.2023
MARCO ACKERMANN
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Herausforderungen brauche es gezielte Massnahmen zur Standortförderung.
Stillschweigend trat die kleine Kammer auf die Beratungen ein. Vier von insgesamt
sieben Bundesbeschlüssen stimmte das Stöckli in seiner hundert-minütigen Debatte
jeweils einstimmig mit 43 zu 0 Stimmen zu (namentlich den Bundesbeschlüssen über
die Finanzierung der E-Government Aktivitäten zugunsten von KMU 2024–2027, über
die Finanzierung von Innotour 2024–2027, über die Festlegung des
Mehrjahresprogramms des Bundes 2023–2031 zur Umsetzung der Neuen
Regionalpolitik sowie zur Standortpromotion 2024–2027). Für mehr Diskussionen
sorgten hingegen die übrigen drei Teile der Vorlage. 
Eine Anpassung am bundesrätlichen Entwurf nahm der Ständerat erstens bei der Höhe
der Finanzhilfen an Schweiz Tourismus vor. Während der Bundesrat und die
Kommissionsmehrheit für die Jahre 2024–2027 einen Betrag von CHF 233 Mio.
sprechen wollten, der ungefähr dem Betrag aus der Vorperiode entsprach, entschied
sich der Ständerat für eine leichte Erhöhung auf CHF 246 Mio. und gab damit einem
Antrag Chassot (mitte, FR) grünes Licht. Abgelehnt hatte der Rat hingegen einen
Minderheitsantrag Wicki, den Beitrag gar auf CHF 258 Mio. zu erhöhen. Während die
Minderheit Wicki mit den zusätzlichen CHF 25 Mio. den Teuerungsausgleich, den hohen
Koordinationsaufwand sowie diverse Zusatzaufgaben finanzieren wollte, erachtete
Isabelle Chassot nur den Teuerungsausgleich und eine Förderung des nachhaltigen
Marketings zur Verhinderung von Overtourism als nötig. Diese Meinung teilte der
Ständerat mit 22 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung. 
Eine zweite Anpassung, die ebenfalls die Höhe der finanziellen Mittel betraf, nahm der
Ständerat zweitens beim Bundesbeschluss über weitere Einlagen in den Fonds für die
Regionalentwicklung vor. Anstatt den Zahlungsrahmen für die Jahre 2024–2031 bei CHF
217.3 Mio. festzusetzen, erhöhte der Rat diesen Betrag einer Minderheit Engler (fdp, GR)
folgend auf CHF 230 Mio. Der neue Zahlungsrahmen stimmte damit mit demjenigen der
vorangehenden Periode überein. Während die Kommissionsmehrheit die vom
Bundesrat vorgesehenen rund CHF 217 Mio. als ausreichend erachteten, warnte Engler
davor, das «Tafelsilber der Regionalpolitik» mit Beitragskürzungen zu verscherbeln. Mit
23 zu 20 Stimmen votierte das Stöckli für den Minderheitsantrag. 
Drittens hiess der Ständerat mit 30 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung im Rahmen der
Beratungen für den Bundesbeschluss über die Finanzierung der Exportförderung für
die Jahre 2024–2027 einen Einzelantrag Würth (mitte, SG) gut. Mit der Ergänzung soll
der Bund die Exportfördermassnahmen auch dem ersten Sektor zugutekommen lassen.
Keinen Anklang fand hingegen eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG), welche den
Zahlungsrahmen bei der Exportförderung nicht bei CHF 99 Mio., sondern bei den
bisherigen rund CHF 95 Mio. ansetzen wollte.

In beinahe allen Gesamtabstimmungen der sieben Teilbereiche herrschte jeweils
Einstimmigkeit. Der Ständerat erhöhte somit den bundesrätlichen Gesamtförderbetrag
von gut CHF 646 Mio. auf CHF 670 Mio. Als Zweitrat wird sich in der Folge der
Nationalrat mit den sieben Teilvorlagen beschäftigen. 3

In der Sommersession 2023 beriet der Ständerat den bundesrätlichen Entwurf für ein
neues Unternehmensentlastungsgesetz als Erstrat in einer eineinhalbstündigen
Debatte. Nachdem die kleine Kammer stillschweigend auf die Detailberatung
eingetreten war, folgte sie durchwegs den Anträgen ihrer Kommission. 

Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte zu Beginn der Debatte, dass
der Bundesrat mit der Vorlage einerseits die Regulierungsbelastung für Unternehmen
reduzieren und andererseits die Digitalisierung von Behördenleistungen stärken
möchte. Erstens sollten dazu Regulierungsgrundsätze festgelegt werden, die als
Leitlinien für die Evaluation von bestehenden und neuen Normen herangezogen werden
sollen. Zweitens sollten Prüfpflichten für Vereinfachungen bei der Erarbeitung neuer
Erlasse definiert werden, drittens Vorgaben zur Schätzung der Regulierungskosten
gemacht und viertens ein Monitoring für die Belastung erstellt werden. Des Weiteren
sollen fünftens mit Studien und periodischen Berichten Entlastungsvorschläge vorgelegt
werden. Schliesslich sollten als sechstes Element, im Sinne der Digitalisierung,
Behördendienstleistungen – insbesondere über die Plattform EasyGov – vereinfacht
werden. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hob hervor, dass das Gesetz zentral sei, um
attraktive wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen setzen zu können und sowohl
bestehende als auch neue Gesetze auf ihr Entlastungspotential hin zu prüfen. Die
Schweiz sei zwar international gesehen sehr innovativ, die Regulierungslast sei aber
hoch und die Digitalisierung in diesem Bereich noch tief. 

Der Ständerat befasste sich in der Folge mit je zwei Mehr- und Minderheitsanträgen aus

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2023
MARCO ACKERMANN
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der Kommission sowie einem Einzelantrag Minder (parteilos, SH). Letzterer verlangte
eine Anpassung des Gesetzestitels zu «Regulierungsevaluationsgesetz», da er dieses
nicht als Kostenentlastung für die Unternehmen, sondern als Aufblähung der Verwaltung
erachtete. Das kleine «Regulierungsmonster», das gemäss Botschaft Kosten in der
Höhe von CHF 1.5 Mio. bis CHF 4.3 Mio. verursache, zeige die paradoxe Situation auf,
dass nicht einmal die Kosten für diese neue Verwaltungsaufgabe geschätzt werden
könnten. Der Rat lehnte jedoch die Anpassung des Titels mit 28 zu 11 Stimmen bei 2
Enthaltungen ab. 
Während eine Kommissionsmehrheit forderte, dass bei der Ausarbeitung neuer
Gesetze im Sinne von volkswirtschaftlichen Kosten auch die Folgen für Private
einbezogen werden, sprach sich eine Minderheit Germann (svp, SH) gegen diesen
Zusatz aus, da dadurch das Gesetz verwässert werde und der Arbeitsaufwand
zunehmen würde. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte hingegen, dass Gesetze in erster
Linie «für die Menschen in diesem Lande» geschrieben würden, weshalb diese
Ergänzung angebracht sei. Mit 27 zu 17 Stimmen folgte die kleine Kammer der
Kommissionsmehrheit und dehnte damit den Radius für Folgekostenschätzungen aus. 
Schliesslich befasste sich der Rat mit einem Minderheitsantrag Wicki (fdp, NW) zur
Schaffung einer verwaltungsunabhängigen Prüfstelle für die Plausibilität der
Regulierungskostenschätzungen der Bundesverwaltung, da ein Vieraugenprinzip die
Schätzungen verbessere. Ein solcher «Preisüberwacher für Regulierungen», wie
Kommissionssprecher Engler die geforderte Behörde im Rat bezeichnete, erachtete die
Kommissionsmehrheit nicht als nötig, da die Verwaltung jederzeit zusätzlich
Expertinnen und Experten für adäquate Schätzungen beiziehen könne. Mit 14 zu 30
Stimmen folgte der Ständerat auch hier seiner Kommissionsmehrheit und lehnte das
zusätzliche Kontrollorgan ab.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Gesetzespaket mit 28 zu 9 Stimmen
bei 4 Enthaltungen an, wobei die ablehnenden Stimmen und Enthaltungen von
Ständerätinnen und Ständeraten verschiedenster Fraktionen stammten. Gleichzeitig
schrieb der Rat die dazugehörige Motion Sollberger (svp, BL; Mo. 16.3388) ab. Die
modifizierte Vorlage mit dem Zusatz der erweiterten Prüfung für Private ging damit an
den Nationalrat. 4

Lors de la session d'été, le Conseil des États s'est penché sur une enveloppe de CHF
672 millions de francs dans le cadre de la promotion économique de la Confédération
pour la période 2024 à 2027. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des PME
et des régions du pays. Les cinq principaux objectifs du projet sont l'amélioration des
conditions-cadres des PME, le renforcement des régions, la contribution au
développement durable, la valorisation des opportunités du numérique et le
renforcement de l'attractivité de la place économique et touristique suisse.
Le ministre de l'Économie, Guy Parmelin, a souligné la nécessité de développer des
instruments performants dans le contexte post-Covid et des événements tels que la
guerre en Ukraine, soulignant l'impact sur les exportations et le tourisme. Ce secteur a
été particulièrement discuté, avec une enveloppe prévue de CHF 233 millions de francs
pour Suisse Tourisme. Les débats ont été animés, notamment avec les interventions
d'Isabelle Chassot (centre, FR), qui a plaidé pour un montant suffisant pour relever les
défis post-pandémiques et demeurer concurrentiel à l'internationale. Erich Ettlin
(centre, OW) a demandé une augmentation de 25 millions, tandis que la Fribourgeoise a
suggéré 13 millions supplémentaires. Son compromis a été accepté par 22 voix contre
20 et 1 abstention, malgré des opinions divergentes au sein des partis. 
Dans le domaine de la cyberadministration, un montant de CHF 32.8 millions a été
alloué, avec un accent particulier mis sur le développement de la plateforme
EasyGov.swiss. Guy Parmelin a souligné que cette initiative contribuerait à réduire les
charges administratives des entreprises. Sur ce point, Hans Wicki (plr, NW) a noté que
cela représente une plus-value pour les PME, soulignant la nécessité d'une
administration publique moderne et efficace. En outre, les sénateurs ont approuvé
d'autres crédits, notamment pour l'encouragement de l'innovation (CHF 45.4 millions),
la promotion des exportations (CHF 99 millions) et la promotion de la place
économique (CHF 18.5 millions). Enfin, la Chambre des cantons a également donné son
approbation à un arrêté fédéral relatif à l'établissement du programme pluriannuel de
la Confédération pour la période 2024 à 2031 concernant la mise en œuvre de la
Nouvelle politique régionale (NPR). Au tour du Conseil national de se pencher sur le
projet. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2023
LLOYD FLETCHER
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Lors de la session d'automne, le Conseil des Etats a approuvé un budget de CHF 646
millions de francs pour la promotion économique pour la période 2024-2027.
L'objectif de ce budget est de renforcer la compétitivité des petites et moyennes
entreprises (PME) ainsi que des régions. Les crédits relatifs à la promotion des
exportations (CHF 99 millions), à la promotion de la place économique (CHF 18,5
millions), au développement de la cyberadministration (CHF 32,8 millions) et à
l'encouragement de l'innovation (CHF 45,4 millions) ont été approuvés. Le Parlement a
également donné son aval à un arrêté fédéral lié à l'établissement du programme
pluriannuel de la Confédération pour la période 2024-2031, qui est associé à la mise en
œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR).
Toutefois, des divergences persistaient encore entre les deux chambres. Celles-ci
portent sur le financement de Suisse Tourisme pour la période 2024-2027 et les
contributions supplémentaires au Fonds de développement régional (FDR). Lors des
débats, Hans Wicki (plr, NW), au nom de la Commission de l'économie et des
redevances du Conseil des États (CER-CE), a métaphoriquement comparé sa position à
celle d'un violoniste sur le Titanic, soulignant la difficulté de parvenir à un accord.
Malgré deux divergences majeures pendant la session estivale (le Conseil fédéral
proposait CHF 233 millions pour Suisse Tourisme, tandis que le Conseil des États a
demandé CHF 13 millions de plus lors de la session d'été ; le gouvernement prévoyait
CHF 217,3 millions pour le Fonds de développement régional, mais la chambre des
cantons souhaitait CHF 12,7 millions de plus), le Conseil national n'a pas suivi les
recommandations du Conseil des Etats. La commission a souligné que les prévisions
budgétaires actuelles du gouvernement appuyaient la viabilité des montants proposés.
En réponse, le ministre de l'économie Guy Parmelin a souligné que «la politique, c'est
l'art du possible» et a encouragé à suivre les décisions du Conseil national et du Conseil
fédéral afin d'éliminer les divergences. Le vaudois a justifié les CHF 233 millions de
francs proposés en mettant en avant l'amélioration de la situation financière de la
Confédération depuis la crise du COVID-19. Les résolutions ont été finalement
adoptées par la chambre haute. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2023
LLOYD FLETCHER
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Eine im Dezember 2015 von Ständerat Erich Ettlin (cvp, OW) eingereichte Motion
richtete sich gegen eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern. Im Rahmen der FABI war 2014 der steuerliche
Fahrkostenabzug auf CHF 3000 plafoniert worden. Um den Fahrkostenabzug war in der
FABI-Debatte heftig gekämpft worden, doch mit der Annahme der FABI-Vorlage durch
das Stimmvolk im Februar 2014 galt ein maximaler Fahrkostenabzug von CHF 3000. Im
Sinne einer Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen plante die Eidgenössische
Steuerverwaltung eine Praxisänderung, die den maximalen Fahrkostenabzug auch für
Inhaber von Geschäftsfahrzeugen berücksichtigt. Weil zwischen Arbeitsweg und
Aussendienst unterschieden wird, steigt gemäss Ettlin der administrative Aufwand für
Arbeitgeber und -nehmer übermässig an. Weil die Fahrkosten, die CHF 3000
übersteigen, den Arbeitnehmern mit Geschäftsfahrzeug neu als Einkommen
angerechnet werden, droht diesen zudem eine höhere Steuerrechnung. Motion Ettlin
fordert den Bundesrat auf, die Steuerverwaltung anzuweisen, diese Praxis nicht
umzusetzen. Am 3. März 2016 nahm sich der Ständerat der Motion an. Ein
Ordnungsantrag von Claude Hêche (sp, JU) wollte die Motion an die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben zurückweisen. Der Ordnungsantrag Hêche wurde bei 21 zu 21
Stimmen mit dem Stichentscheid des Präsidenten Comte (fdp, NE) angenommen.  
Am 27. September 2016 kam die kleine Kammer auf das Geschäft zurück. Die
Kommission empfahl dem Rat mit 6 zu 5 Stimmen die Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sei mit der neuen Praxis
gewährleistet und der Aufwand zu bewältigen. Bundesrat Maurer stiess ins selbe Horn
und betonte, es sei ausgiebig nach der einfachsten Lösung gesucht worden und die
Annahme der Motion führe kaum zu einer weniger aufwändigen Praxis. Trotzdem folgte
der Rat der Minderheit Wicki (fdp, NW) und nahm die Motion bei 3 Enthaltungen mit 19
zu 18 Stimmen an. 7

MOTION
DATUM: 27.09.2016
NIKLAUS BIERI

1) AB SR, 2022, S. 524 ff.; Bericht WAK-SR vom 24.3.22
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